
 

 

ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 14.02.2023  

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 

(gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 10.10.2022 bis 11.11.2022 

(gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m.  § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 

BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„HINTERE STRASSE II“, erneuter erneuter Entwurf vom 20.09.2022 

 

der Stadt Holzgerlingen 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen 

 

04.11.2022 / 09.01.2023 

2a RP Stuttgart – Referat 21 

 

02.11.2022 

2b RP Stuttgart – Referat 42 - 

3 Verband Region Stuttgart 

 

08.11.2022 

4 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

24.10.2022 

5 Handwerkskammer Region Stuttgart 

 

- 

6 IHK Region Stuttgart, Bezirkskammer Böblingen 

 

- 

7 Zweckverband Wasserversorgung Ammertal-Schönbuchgruppe 

 

06.10.2022 

8 Gruppenklärwerk, Bürgermeisteramt Holzgeringen 

 

- 

9 Polizeipräsidium Ludwigsburg 

 

20.10.2022 

10 Deutsche Telekom AG, T-Com 

 

26.10.2022 

11 Netze BW GmbH 

 

28.10.2022 

12 Amprion GmbH 

 

12.10.2022 

13 Westnetz GmbH 

 

- 

14 Unitymedia Kabel BW / Vodafone BW GmbH 

 

- 

15 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG  

 

- 

16 O2, Regionalbetrieb Süd / Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

 

- 

17 Bürgermeisteramt Hildrizhausen 

 

18.10.2022 

18 Bürgermeisteramt Altdorf 

 

- 

19 Bürgermeisteramt Ehningen 

 

- 

20 Bürgermeisteramt Weil im Schönbuch 

 

25.10.2022 

21 GVV Holzgerlingen - 

 

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.   
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

1 Landratsamt Böblingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf den 

Abwägungsvorschlag zur ähnlich lautenden Stellungnahme vom 

23.08.2021 sowie vom 02.02.2022 wird verwiesen. Diese sind 

nachfolgend zur Information nochmals beigefügt. 

 

Bezüglich des Thema Immissionsschutz / Schall hat am 06.12.2022 

ein Besprechungstermin mit der Stadt Holzgerlingen, dem LRA 

Böblingen, dem Schallgutachter sowie der Rechtsberatung der Stadt 

Holzgerlingen stattgefunden. Dabei wurde u.a. die bereits in den 

letzten Abwägungen dargelegten Argumente wiederholt und in 

nachfolgend aufgeführtem Schreiben vertieft. Auf dieses wird 

verwiesen. Der darin aufgeführten Einschätzung wird gefolgt.   

 

Auf die daraufhin vom LRA Böblingen am 09.01.2023 eingegangene 

ergänzende Stellungnahme wird verwiesen (nachfolgend aufgeführt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

  Schreiben an das LRA Böblingen – Immissionsschutz – vom 

07.12.2022: 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Naturschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken / Anregungen 

bestehen. 

 

Wasserwirtschaft 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken / Anregungen 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ergänzende Stellungnahme des LRA vom 09.01.2023 wird zur 

Kenntnis genommen.  

Auf die obenstehenden Abwägungsvorschläge der Verwaltung wird 

verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Holzgerlingen Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hintere Straße II“ 10/37 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ergänzende Stellungnahme des LRA vom 09.01.2023 wird zur 

Kenntnis genommen.  

Auf die obenstehenden Abwägungsvorschläge der Verwaltung wird 

verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 02.02.2022 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 02.02.2022 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf den 

Abwägungsvorschlag zur ähnlich lautenden Stellungnahme vom 

23.08.2021 zur Öffentlichen Auslegung vom 26.07.2021 bis 

27.08.2021 wird verwiesen. Diese ist nachfolgend zur Information 

nochmals beigefügt. 

Da (auf Grundlage des derzeit maximal zulässigen Ansatzes zu den 

Schallemissionen) im Plangebiet keine Überschreitung schall-

technischen Beurteilungswerte für Mischgebiete zu erwarten ist, sind 

im Plangebiet keine Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm 

umzusetzen.  

In Hinblick auf das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme werden an 

der Westfassade von Haus 2 und Haus 3 dennoch nicht öffenbare 

Fenster (Festverglasung) eingebaut. Weiterhin besitzen die 

südwestlichen Balkone und Terrassen an der Westfassade eine ca. 

8,5 m hohe und ca. 2,7 m tiefe Schallschutzwand aus Glas. Dies trägt 

zusätzlich zum Schutz der geplanten Wohnbebauung vor 

Schallemissionen der gewerblichen Nutzung bei.  

Somit wird der westlich des Plangebiets bestehenden gewerblichen 

Nutzung durch die Planung erst Recht keine weitergehende 

Rücksichtnahme abverlangt, als diejenige, die die gewerbliche 

Nutzung schon bisher aufgrund der bestehenden 

Umgebungsbebauung ausüben musste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 02.02.2022 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 02.02.2022 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Siehe oben 

 

 

Naturschutz 

Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen bestehen.  

 

 

Wasserwirtschaft 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Auf den 

Abwägungsvorschlag zur ähnlich lautenden Stellungnahme vom 

23.08.2021 zur Öffentlichen Auslegung vom 26.07.2021 bis 

27.08.2021 wird verwiesen. Diese ist nachfolgend zur Information 

nochmals beigefügt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache der 

Ausführungsplanung.  

 

Bodenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 

Die Anmerkung zur Beprobung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Die Schallemissionen im Betrieb der benachbarten Firma (westlich 

des Plangebiets bestehende gewerblichen Nutzung) wurden so hoch 

veranschlagt, dass die schalltechnischen Beurteilungswerte an den 

bereits in der Nachbarschaft bestehenden Wohnnutzungen (gerade) 

eingehalten werden. Höhere Schalleinwirkungen im gewerblichen 

Anlagenbetrieb würden damit bereits heute zu einer Überschreitung 

der schalltechnischen Beurteilungswerte im Wohnbestand führen. Mit 

diesem Ansatz zu den Schallemissionen werden die schall-

technischen Beurteilungswerte für Mischgebiete im Plangebiet nicht 

überschritten. Die Planung schränkt die bestehende gewerbliche 

Nutzung damit aus schalltechnischer Sicht nicht ein, da die Nutzung 

bereits heute auf die bestehenden schutzbedürftigen Wohnnutzungen 

Rücksicht nehmen muss (und damit bereits heute keine höheren 

Schallemissionen zulässig sind). Durch die Planung wird der 

gewerblichen Nutzung keine weitergehende Rücksichtnahme 

abverlangt, als diejenige, die die gewerbliche Nutzung schon bisher 

aufgrund der bestehenden Umgebungsbebauung ausüben musste. 

Die im gewerblichen Anlagenbetrieb tatsächlich hervorgerufenen 

Schalleinwirkungen sind für die Bewertung irrelevant, da mit dem 

veranschlagten Ansatz grundsätzlich die derzeit „maximal zulässigen“ 

Schallemissionen im Betrieb der gewerblichen Nutzung berücksichtigt 

wurden (wenn auch tatsächlich mit erheblich geringeren 

Schalleinwirkungen zu rechnen ist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

Siehe obenstehende Ausführungen 

 

 

Naturschutz 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Maßnahmen sind bereits im Bebauungsplan-Textteil unter Ziff. 

A8.3 festgesetzt sowie im Artenschutzgutachten enthalten. Dieses ist 

Anlage zum Bebauungsplan.  

 

 

Die Anzeige an die UNB findet statt.  

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan-Textteil unter Ziff. A8.4 sowie 

unter D14 ergänzt.  

 

Wasserwirtschaft 

Abwasser- /Niederschlagswasserbeseitigung 

Bzgl. der Entwässerung gilt, dass ein Versickern bzw. Verrieseln 

wegen der innerörtlichen Lage, der dichten Bebauung, der 

mangelnden Versickerungsfähigkeit und der fehlenden 

Verrieselungsfläche nicht möglich ist. Aufgrund der innerörtlichen 

Lage ist eine separate Regenwasserkanalisation nicht vorhanden. Die 

Dächer sollen aufgrund der Lage im alten Ortskern städtebaulich als 

Satteldächer entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

Daher ist vorgesehen, das Niederschlagswasser in den bestehenden 

Mischwasserkanal einzuleiten.  

Zur Rückhaltung des Niederschlagswassers setzt der Bebauungsplan 

die wasserdurchlässige Herstellung der privaten Erschließungswege 

und offenen Stellplätze fest. Zudem sind Einzelbäume festgesetzt 

sowie die Begrünung der privaten Grundstücksfläche und die 

Überdeckung der Tiefgarage. Der Bebauungsplan enthält zudem eine 

Empfehlung zur Nutzung von Regenwasserzisternen.  

Sollten im Rahmen der Baugenehmigung hydraulische 

Schwierigkeiten im Mischwasser-Kanal zu besorgen sein wird die 

Stadt eine Retentionszisterne mit entsprechendem Rückhaltevolumen 

fordern. Im allgemeinen Kanalisationsplan sind die Flächen mit einem 

Befestigungsgrad von 70 % bzw. 73 % berücksichtigt.  

Das Plangebiet war in der Vergangenheit bereits umfassend bebaut.  

Altlasten 

Der bereits im Bebauungsplan-Textteil unter Ziff. D4 enthaltene 

Hinweis wird entsprechend in Ziff. D5 ergänzt.  

Der Anregung wird nachgekommen. Ein Altlastengutachter begleitet 

die Aushubarbeiten. Der Hinweis wird in den Bebauungsplan-Textteil 

unter Ziff. D5 aufgenommen.  

Grundwasserschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

Bodenschutz 

Kapitel D2 wird entsprechend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen vom 23.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

s.o. 

 

 

 

Die nebenstehende Festsetzung wird unter Ziff. A8.4 aufgenommen. 

Die Festsetzung gilt bereits aus dem Fachrecht (§ 21 NatSchG) 

heraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

2a Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 21 Raumordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Raumordnung 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken gegenüber der Planung 

bestehen. 

 

Die digitalisierten Planunterlagen werden dem RP nach Abschluss 

des Verfahrens zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

3  

 

  

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 03. August 2021 und 03. Januar 2022 

des Verband Region Stuttgart wird verwiesen. Diese sind 

nachfolgend zur Information nochmals beigefügt.  

 

Kenntnisnahme, dass keine regionalplanerischen Ziele 

entgegenstehen.  

 

Dem Verband Region Stuttgart werden die digitalisierten 

Planunterlagen nach Abschluss des Verfahrens zur Verfügung 

gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

 

Zu 3 

Schreiben des Verband Region Stuttgart vom 03.01.2022 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

Verband Region Stuttgart 

 

Schreiben des Verband Region Stuttgart vom 03.01.2022 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 03. August 2021 des Verband Region 

Stuttgart wird verwiesen. Diese ist nachfolgend zur Information 

nochmals beigefügt.  

 

Kenntnisnahme, dass keine regionalplanerischen Ziele 

entgegenstehen.  

 

Dem Verband Region Stuttgart werden die digitalisierten 

Planunterlagen nach Abschluss des Verfahrens zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

3 

 

Schreiben des Verband Region Stuttgart vom 03.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Verband Region Stuttgart vom 03.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine regionalplanerischen 

Ziele entgegenstehen.  

 

Dem Regionalverband wird eine Mehrfertigung der Planunterlagen (als 

pdf-Datei) nach Satzungsbeschluss zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 11.08.2021 des Regierungspräsidium 

Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau wird 

verwiesen. Diese ist nachfolgend zur Information nochmals beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

Geotechnik 

 

Bzgl. Baugrund / Geotechnik liegt folgendes Gutachten vor: 

„Geotechnischer Bericht zur orientierenden Untersuchung im Rahmen 

des Baus von 2 Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage und Stellplätzen 

in der Hinteren Straße 18 in 71088 Holzgerlingen, BGU, Adelberg, 

02.09.2020“. Dieses ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. Auf 

dieses wird verwiesen.  

 

Die Hinweise werden dem Textteil im Kapitel D4 hinzugefügt.  

 

 

 

 

 

Boden 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Mineralische Rohstoffe 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Grundwasser 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 4 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und Abwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie vom 11.08.2021 und 

Abwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

Bergbau 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Geotopschutz 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Allgemeine Hinweise 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Für das Plangebiet sind keine Eintragungen im Geotop-Kataster 

vorhanden. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Holzgerlingen Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hintere Straße II“ 26/37 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Stellungnahme vom 30.07.2019 und 26.07.2021 wird 

verwiesen. Diese sind nachfolgend zur Information nochmals 

beigefügt.  

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband nicht 

betroffen ist.  

Eine weitere Beteiligung des Zweckverbandes findet nicht mehr statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 7 

Schreiben vom 26.07.2021 und Abwägung zur Information nochmals 

beigefügt. 

 

Schreiben vom 26.07.2021 und Abwägung zur Information nochmals 

beigefügt. 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband nicht 

betroffen ist.  

Eine weitere Beteiligung des Zweckverbandes findet nicht mehr statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sichtfeldthematik ist Sache der Ausführungsplanung, nicht der 

Bebauungsplanung. Die Anmerkung findet dort Berücksichtigung. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme/ 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

10 Telekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plan wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die nebenstehende Ausführung wird zur Kenntnis genommen, ist 

aber nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 

10 

 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasversorgung 

Dies ist Sache der Ausführungsplanung, nicht der 

Bebauungsplanung. 

Stromversorgung 

Es wird auf die Stellungnahme vom 26.08.2021 verwiesen. Diese sind 

nachfolgend zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu  

11 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme Gasversorgung: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache der 

Ausführungsplanung und findet im Zuge dessen Berücksichtigung.  

 

 

 

Nebenstehender Passus ist bereits im Bebauungsplan-Textteil unter 

Ziff. D10 enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan-

verfahrens 

 

bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

11 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

s.o. 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet statt.  

 

Stellungnahme Stromversorgung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet keine Anlagen 

der Netze-BW liegen.  

Mit der Netze-BW wurde ein Standort außerhalb des Plangebietes auf 

öffentlicher Fläche vereinbart. Die NetzeBW können deshalb auf einen 

Standort innerhalb des BP Gebietes verzichten. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Nebenstehender Passus ist bereits im Bebauungsplan-Textteil unter 

Ziff. D10 enthalten.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist Sache der 

Ausführungsplanung und findet im Zuge dessen Berücksichtigung. 

 

 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet statt.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

bereits 

berücksichtigt 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan-

verfahrens 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

11 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 26.08.2021 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

12 Amprion GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass eine Betroffenheit nicht vorliegt. 

 

Die entsprechenden Unternehmen wurden beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

17 Gemeinde Hildrizhausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

20 Gemeinde Weil im Schönbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 


